
 
Anlage 29 

 
 

Bestimmung der Standortsgüte mittels des fünfjährigen 
Höhenzuwachses über Brusthöhe anhand der Fichte 

gemäß §§ 100 Abs. 5, 101a Abs. 4 und 103 Abs. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standortsgüte 

(5-jähriger Höhenzuwachs in cm) 

schlecht mittel gut 

 

bis 115 

 

116 – 311  

 

ab 312 

 

 

 




